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50. Verordnung: Tieräiztliche Untersuchungsgebühren. 

50. 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
6. November 1985 über tierärztliche Untersu

chungsgebühren 

Auf Grund des § 11 des Gesetzes betreffend die 
Abwehr und Tilgung von Tierseuchen, RGBL 
Nr. 177 /1909, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. II Nr. 348/1934, 441/1935, 128/1954 und 
331/1971 und des § 47 des Fleischuntersuchungs
gesetzes, BGB!. Nr. 522/1982, wird verordnet: 

§ t. (1) Für die Durchführung einer amtstierärzt
lichen Untersuchung gemäß § 11 des Gesetzes, 
RGBL Nr. 177 /1909, in der Fassung des Bundesge
setzes BGB!. II Nr. 348/1934, in Verbindung mit 
der Verordnung des Landeshauptmannes LGBL für 
Wien Nr. 11/1946, sind vom Versender bzw. Emp
fänger je Tier zu entrichten: 

1. auf dem Zentralviehmarkt St. Marx und im 
städtischen Schlachthof: 

Schilling 

a) für Rinder 1m Alter von über 
6 Wochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,30 

b) für Einhufer im Alter von über 
6 Wochen.................... 5,70 

c) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wochen sowie Schweine . 3,50 

d) für Schafe und Ziegen . . . . . . . . . . 1,35 
e) für Lämmer, Kitze und Ferkel . . . 0,70 

2. in allen anderen Ein- und Ausladestellen: 

a) für Rinder und Einhufer im Alter 
von über 6 Wochen ............ . 

b) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wochen .............. . 

c) für Schweine ................. . 
d) für Ferkel .................... . 
e) für Schafe, Ziegen, Kitze und 

Lämmer ..................... . 
f) für Geflügel .................. . 

Schilling 

30,95 

11,20 
23,80 

8,50 

5,70 
0,61 

(2) Für Untersuchungen gemäß Abs. 1, die in der 
Station St. Marx (Schlachtviehbahnhof) oder auf 

4 

dem Wiener Zentralviehmarkt in St. Marx jeweils 
außerhalb des Zeitraumes von 6 Uhr bis 18 Uhr 
sowie in den Schlachtanlagen des Markt- und 
Schlachtbetriebes St. Marx außerhalb der Betriebs
zeit durchgeführt werden, sind zusätzlich zu den 
Gebühren nach Abs. 1 zu entrichten: 

1. je Kraftfahrzeug oder Waggon ... . 
2. je Anhänger ................... . 

Schilling 

280,30 
189,20 

§ 2. (1) Für die amtliche Untersuchung und 
Beurteilung (Schlachttier- und Fleischuntersu
chung) gemäß § 1 des Fleischuntersuchungsgeset
zes, BGB!. Nr. 522/1982, von Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Pferden und anderen Einhufern 
(Untersuchung vor und nach der Schlachtung ein
schließlich der bakteriologischen Untersuchung, 
jedoch ohne Trichinenschau) sind zu entrichten: 

1. im städtischen Schlachthof St. Marx: 
Schilling 

a) für Rinder im Alter von über 
6 Wochen je Tier . . . . . . . . . . . . . . 17 ,00 

b) für Pferde, Maultiere und Fohlen 
über 150 kg Lebendgewicht je Tier 17 ,oo. 

c) für Fohlen bis zu einem Lebendge-
wicht von 150 kg, Esel und 
Schweine je Tier . . . . . . . . . . . . . . . 10,60 

d) für Rinder im Alter bis zu 
6 Wochen, Schafe und Ziegen je 
Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,70 

e) für Kitze, Lämmer und Ferkel je 
Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

2. außerhalb des städtischen Schlachthofes St. 
Marx: 

a) für Rinder und Einhufer im Alter 
von über 6 Wochen je Tier ...... . 

b) für Rinder und Einhufer im Alter 
bis zu 6 Wochen je Tier ........ . 

c) für Schweine je Tier ........... . 
d) fut Ferkel je Tier .............. . 
e) für Schafe und Ziegen je Tier ... . 
f) für Lämmer und Kitze je Tier ... . 

Schilling 

84,15 

23,80 
56,10 
11,20 
15,40 
7,10 

40 

536 






